
 

Frauen im SoVD Niedersachsen, Herschelstraße 31, 30159 Hannover                                Seite 1 von 4 Seiten 
Telefon: 05 11 / 70 148 – 39, E-Mail: birgit.kloss@sovd-nds.de, www.sovd-nds.de 

Ausgabe 12/2006

Gleichberechtigungsgesetz wird 
novelliert 
Vereinbarkeit von Erwerbs- und Fami-

lienarbeit ist Schwerpunkt 

 

Um die Unterrepräsentanz von Frauen 

in der Landesverwaltung abzubauen, 

soll zukünftig der Schwerpunkt des Nie-

dersächsischen Gleichberechtigungsge-

setzes (NGG) nicht auf die Quote, son-

dern auf die Vereinbarkeit von Erwerbs- 

und Familienarbeit gelegt werden. Be-

gründet wird dieser Wechsel damit, dass 

nach Rechercheberichten die Ursachen 

für die Unterpräsenz von Frauen in hö-

heren Besoldungs- und Vergütungs-

gruppen in der Familienarbeit liegt. Au-

ßerdem kommt es aus familiären Grün-

den häufig zu Benachteiligungen bei 

Teilzeitarbeit und Beurlaubung.  

 

Eine Novelle soll diese Schwachstellen 

des Gleichberechtigungsgesetzes be-

heben und die Vereinbarkeit von Berufs- 

und Familienleben neben der Gleichbe-

rechtigung von Frau und Mann verbes-

sern. Auf Vorschlag von Sozialministerin 

Ross-Luttmann will das Kabinett das 

novellierte Gleichberechtigungsgesetz 

nun beschließen und in den Landtag 

einbringen.  

 

Frauen und Männer sollen künftig stär-

ker bei der Vereinbarkeit von Erwerbs- 

und Familienarbeit unterstützt werden. 

Organisationstalent, Belastbarkeit und 

Flexibilität, die in der Familienarbeit er-

worben werden, sollen künftig als Plus-

punkte bei der Bewertung  der berufli-

chen Fähigkeiten berücksichtigt werden. 

Insofern sind Phasen der Teil- oder El-

ternzeit keine Argumente mehr, die Auf-

stiegschancen im Wege stehen könn-

ten. Das Männer in das Gesetz einbe-

zogen werden, soll vor allem dazu füh-

ren, Männer vermehrt in frauendominier-

te Bereiche wie Erziehung und Pflege 

zu bekommen und damit Jungen und 

Mädchen eine andere Sicht auf männli-

che Rollenbilder zu ermöglichen. Auch 

sind nach dem neuen Gesetz sämtliche 

Dienststellen angehalten, während der 

Beurlaubung für Familienaufgaben Kon-

takt zu den aussetzenden Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu halten, ihnen 

Fortbildungen und Vertretungstätigkei-

ten anzubieten.  
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Kritisch betrachten die Frauen im SoVD 

allerdings, dass Dienststellen mit weni-

ger als 50 Beschäftigten künftig keine 

eigenen Gleichstellungspläne mehr auf-

stellen und Gleichstellungsbeauftragte 

benennen müssen. Die Interessen der 

Beschäftigten vertritt zukünftig die 

Gleichstellungsbeauftragte der nächst 

höheren Behörde. Bereits 2005 hat die 

Landesregierung mit der Novellierung 

der Gemeinde- und Landkreisordnung 

nicht nur die Kompetenzen der Frauen-

beauftragten massiv eingeschränkt, 

sondern viel entscheidender und ein-

schneidender war: für fast 2/3 der 

Kommunen entfiel die Verpflichtung eine 

hauptamtliche Gleichstellungsbeauftrag-

te zu verpflichten. Mit dieser Änderung 

ist bereits damals die Gleichberechti-

gung von Frauen und Männer nachhal-

tig in Niedersachsen gefährdet worden.  

 

Mit der Novellierung des NGG werden 

nun auch die Gleichstellungsbeauftrag-

ten der Landesbehörden immer mehr 

reduziert und die, die verblieben sind, 

erhalten die Aufgabe, verstärkt auf die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

achten. Insofern stellt sich die Frage, 

wie die Landesregierung ihrer Verant-

wortung nachkommen will, um die 

Gleichberechtigung von Frau und Mann 

auch zukünftig und nachhaltig zu unter-

stützen und zu verwirklichen.    

 

 

Niedersachsen investiert 100 
Mio. Euro in die Frühförderung 
Zur Verbesserung des Kinderbetreu-

ungsangebotes und der frühkindlichen 

Bildung stellt die Niedersächsische Lan-

desregierung bis zum Jahr 2010 zusätz-

lich Mittel in Höhe von 100 Millionen Eu-

ro (jährlich 25 Millionen Euro) bereit. 

Neben der Verbesserung des Betreu-

ungsangebots der unter Dreijährigen 

und der frühkindlichen Bildung soll auch 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

verbessert werden. Eltern brauchen 

passgenaue und flexible Organisations- 

und Betreuungsformen, um  Familie und 

Beruf miteinander vereinbaren zu kön-

nen (Servicebüro). Zudem sollen die 

verschiedenen Tagesmüttermodelle 

durch die Zusammenarbeit von Tages-

pflegepersonen mit KiTas und Schulen 

verbessert werden. Hoffentlich wird mit 

dieser Investition der Rechtsanspruch 
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auf Kinderbetreuung endlich eingelöst. 

Familie und Beruf sollen miteinander  

vereinbart werden. Es ist höchste Zeit, 

dass mehr und qualitativ bessere Kin-

derbetreuungsangebote in den Kommu-

nen Realität werden. Die Förderung der 

Betreuung der unter Dreijährigen darf 

aber auf keinen Fall das Betreuungsan-

gebot der über Dreijährigen einschrän-

ken. Die Einführung des Elterngeldes 

zeigt seine Wirkung – der Ausbau der 

frühkindlichen Versorgung wird stark 

forciert. Hierbei sollte nicht vergessen 

werden, dass das Kinderbetreuungsan-

gebot insgesamt ausgebaut werden 

muss, um Beruf und Familie vereinbaren 

zu können.  

 

 

Das Land stellt mehr Geld für 
betroffene Frauen bereit 
Die Koalitionsfraktionen von CDU 

und FDP haben beschlossen, zusätz-

lich zum Entwurf der Landesregie-

rung, 280.000 Euro für die Neuaus-

richtung der Frauenhäuser und Ge-

waltberatungsstellen in Niedersach-

sen bereitzustellen. Damit kann das 

Land die Förderung von zwei neuen 

Frauenhäusern (2 Frauenhäuser 

werden in Celle mit 51.000 Euro ge-

fördert) und drei neuen Beratungs-

stellen ermöglichen, um das Angebot 

für die Betroffenen noch weiter aus-

zubauen. Insgesamt stellt somit das 

Land Niedersachsen 4,3 Mio. Euro 

an Hilfen für Frauen und Kinder, die 

Gewalt erfahren haben, zur Verfü-

gung.  

In Deutschland hat jede vierte Frau 

bereits Gewalt durch ihren Partner 

erlebt. Sie findet an einem Ort statt, 

wo sich Mensch am sichersten füh-

len. Gewalt gegen Frauen stellt eine 

massive Menschenrechtsverletzung 

dar. Die betroffenen Frauen und häu-

fig auch ihre Kinder sind an Körper 

und Seele verwundet.  
 

Frauenhäuser und Frauenberatungs-

stellen bieten seit den 70er Jahren 

für  misshandelte Frauen und ihre 

Kinder eine Zuflucht. Mädchen und 

junge Frauen finden nach Gewalter-

fahrungen einen Ausweg in Mäd-
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chenhäusern. Durch das am 

1.1.2002 in Kraft getretene Gewalt-

schutzgesetz werden Personen, die 

von ihren Lebenspartnern misshan-

delt werden, jetzt schneller und effek-

tiver geschützt. Wer schlägt muss 

gehen: Prügelnde Männer müssen 

damit rechnen, aus der gemeinsa-

men Wohnung verwiesen zu werden,  

betroffene Frauen und ihre Kinder 

erhalten verbesserte Unterstüt-

zungsangebote. Fachkräfte aus sozi-

aler Arbeit, Polizei, Justiz und kom-

munalen Projekten, Arbeitskreise ar-

beiten intensiv zusammen.  

 

Auch die Frauen im SoVD fordern 

unbedingte Nachhaltigkeit in der Ver-

folgung und Thematisierung von Ge-

walt gegen Frauen sowie die konse-

quente Durchsetzung vorhandener 

gesetzlicher Regelungen: Sensibili-

sierung und Fortbildung der Polizei, 

Therapie und Rehabilitation für die 

Opfer, Anti-Gewalt-Training für Part-

ner und Schutz behinderter Frauen 

vor Gewalt. 


